
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch

die Senatorin fiir Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und der

Werkstatt Bremen
' wird folgende

Vereinbarung nach S 125 SGB lX i. Verbindung mit $ 58 Abs. 3 SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand:
1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungsleistungen, welche die

Werkstatt Bremen -Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen-, Hoffmannstr. 11,28201
Bremen - im folgenden Leistungserbringer genannt - für wesentlich geistig und

mehrfach/seelisch behinderte Enrvachsene mit einem Hilfeanspruch nach S 99

Sozialgese2buch Neuntes Buch (SGB lX) in Verbindung mit S 58 SGB lX im
Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erbringt.
Die Organisationseinheiten des Trägers sind der beigefügten Übersicht (Anlage 1) zu

entnehmen.

1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zur Löistung, ihrer Vergütung und ihrer

Prüfu n g. Das Kostenträgerb latt ist Bestandteil d ieser Ver:ein baru ng.

lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Landesrahmenvertrages nach

S 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 Anwendung.

2. Leistung:
2.1 Die Leßtungen werden auf der Grundlage der derzeit gültigen fachlichen
Standards und gesetzlichen Bestimmu.ngen sowie der vereinbarten personellen

Ausstattung erbracht. lnhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten,

dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfallgewährleistet ist. Die Leistungen müssen
ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht
überschreiten.

Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung sowie die vereinbarte
Strukturqualität und personelle Standards sind der als Anlage 2 beigefügten
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Leistungsbeschreibung und den Kostenträgerblättern zu entnehmen. Diese sind
Bestandteil dieser Vereinbarung.Veränderungen und/oder Konkretisierungen der
Leistungsbeschreibung während des Vereinbarungszeitraums sind nur im
Einvernehmen zwischen beiden Vertragsparteien möglich.

2.2 Der Vereinbarung liegt eine Gesamtplahzahl von 1.400 Plätzen zugrunde.

2.3 Der Umfang der Leistung ist nach den folgenden Bedarfsgruppen differenziert: -

Bedarfsgruppe mit,,allgemeinem" Hilfebedarf
(Betreuungsschlüss el 1 : 121,

Bedarfsgruppe mit einem,,erhöhten" Hilfebedarf
(Betreuungsschlüssel 1 : 6)

Beda rfsg ru ppe m it ei nem,,a ußergewöh nl ichen " H i lfebeda rf
(Betreuungsschlüssel 1 : 4)

Die Verteilung auf die einzelnen Bedarfsgruppen richtet sich nach den
einzelfallbezogenen Bedarfen.

Die Aufnahme in den Arbeitsbereich erfolgt grundsätzlich immer mit dem nach der
Werkstättenverordnung gesetzlich festgelegten personellen Standards für die
Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung -im Umfang von 1 zu 12 (Verhältnis von
Fachkräften zu behinderten Menschen).
Voraussetzung für die Aufnahme in die Bedarfsgruppen mit einem erhöhten oder
außergewöhnlichen Hilfebedarf ist immer ein begründeter und schriftlicher Antrag des
Leistungserbringers beim Fachdienst Teilhabe - Zentrales Eingangsmanagement.
Dieser enthält eine umfassende Stellungnahme und fachliche Begründung nach dem
mit der Fachbehörde abgestimmten qualifizierten Verfahren zur Beantragung höherer
Bedarfsgruppen.

3. Personelle Ausstattung
3.1 Die benötigte Personalausstattung in Bezug auf die Fachkräfte zur Arbeits- und
Berufsförderung wir:d auf Basis der Plan:Belegung des Leistungserbringers für den
Betreuungsschlüssel 1 zu 12 ermittelt. Die Planbelegung beträgt  Plätze.

3.2 Auf Basis der.Plan-Belegung von  Plätzen ergeben sich gemäß des
Betreuungsschlüssels von 1 zu 12 insgesaml Vollzeitstellen für die Fachkräfte
zur Arbeits- und Berufsförderung.
Die Fachliche Leitung ist in diesem Schlüssel nicht enthalten.
Für die Betreuungsschlüssel I zu 6 und 1 zu 4 wird die personelle Ausstattung der
Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung entsprechend angepasst.

3.3 Es wird eine Fachkraftquote ip Höhe von o vergütet, die vom
Leistungserbringer im Rahmen der Leistungsbeschreibung einzuhalten ist.
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3.4 Die Vertragsparteien vereinbaren vor dem Hintergrund des bislang immer noch

geltenden vereinfachten Abrechnungsverfahrens, dass dem zuständigen Fachreferat
während der Vertragslaufzeit in. regelmäßigen Abständen über die aktuelle Verteilung

auf die Bedarfsgruppen berichtet wird. Die Art und Weise der Berichterstattung wird

zwischen der Wbrkstatt Bremen und dem Fachreferat abgesprochen, Zielsetzung ist

ein gemeinsamer Fachdialog über die fachlichen Gründe der Veränderung von

Bedarfen der Leistungsberechtigten und sich hieraus ggf. ergebenden möglichen

Konseq uen zen für d ie zu kü nft igen Leistu n g sve rei n ba ru n gen.

3.5 Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die Durchlässigkeit zwischen der
Werkstatt für Behinderte Menschen als Einrichtung zur Teilhabe und Eingliederung in

das Arbeitsleben und der Fördergruppe am Schiffbauerweg als Angebot zur Sozialen

Teilhabe gewährleistet wird. Der Bereich der Sozialen Teilhabe unter dem Dach der
Werkstatt soll perspektivisch in der Stadtgemeinde weiter ausgebaut werden.

3.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, im Rahmen des
Leistungsangebotes anspruchsberechtigte Leistungsberechtigte
aufzunehmen und zu betreuen.

vereinbarten
ausnahmslos

3.7 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von Tätigkeiten mit

Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder vermittelt werden, die

nicht wegen einer der in g 75 Abs. 2 SGB Xll genannten Straftaten iechtskräftig
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus

besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein

enrveitertes Führungszeugnis nach $ 30a Abs. 1 des Bundeszentral-r:egisters vorlegen

zu lassen, welches nicht älter als drei Monate ist. Unbeschadet dessen hat der

Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm

bekannt wird, dass gegen eine solche Person wegen des Verdachts, eine solche

Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind.

Diese Regelungen betreffen auch Ehrenamtliche und Praktikanten, die im Rahmen

ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und

Vertrauensverhältn issen haben.
Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in dieser

Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechte Vorlage der enrueiterten Führungszeugnisse ist in den

Qualitätsberichten zu bestätigen.

Personelle Vergütung

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des

Mindestlohngesetzes für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner
jeweils gültigen Fassung zu beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nicht unterhalb des Landesmindestlohnes zu vergüten

4.2 ZurVergütung der Mitarbeitenden wird derTarifvertrag fürden öffentlichen Dienst
(TVöD) mit entsprechenden Entgelttabellen und Vorgaben in der jeweils gültigen

Fassung angewendet. Zu den Bestandteilen gehören die sich aus dem Tarifvertrag
ergebenden Entlohnungsansprüche einschließlich sämtlicher Entgeltbestandteile,
sowie d ie Ein haltu ng der Eing ruppieru ngsgru ndsätze des Tarifuertrags.
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Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für Fachkräfte zur ArbeitS- und
Berufsförderung betragen für den Zeitraum vom 1.5.2026 bis zum 31.12.2026

€. Ab dem 01 .01.2027 betragen die durchschnittlichen Personalkosten für
Fachkräfte zur Arbeits- und BerufSförderung  €.
Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsunterlagen. Die
Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer prospektiv, unter
Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung
notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.

5. Vergütungsverei nbarung

5.1.1 Zur Vergütung der Leistungen nach Ziffer 2 sind ab dem 1.5.2026 bis zum
31.12.2026 folgende Vergütungen pro LeistungsempfängerAfferkstattbeschäftigten
und Leistungsmonat bzw. Arbeitstag bzw. Kalendertag (Basis:  Arbeitstage/Jahr
und  Kalendertage/Monat) abrechenbar:

(Rundungsdifferenzen sind möglich)

5.1.2 Zur Vergütung der Leistungen nach Zitrer 2 sind ab dem 1.1.2027 folgende
Vergütungen pro Leistungsempfänger.A/r/erkstattbeschäftigten und Leistungsmonat
bzw. Arbeitstag bzw. Kalendertag (Basis:  Arbeitstage/Jahr und
Kalendertage/Monat) abrechenbar:

Gesamt-
verqütunq

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

lnvestitions-
betraq

all gemeiner H ilfebedarf
Arbeitstäqlich 71,31€ 15,92 € 47,16 € 8,23 €
Monatlich 1.497,45€ 334,22€ 990,50 € 172,73€
Kalendertäqlich 49,23€, 10,99 € 32,56 € 5,68 €

erhöhter Hilfebedarf
Arbeitstäqlich 98,43 € 15,92 € 74,28€ 8,23 €
Monatlich 2.067,05 € 334,22€ 1.560,10 € 172,73€
Kalendertäqlich 67,96 € {0,99 € 51,29€ 5,68 €

außergewöhnlicher
Hilfebedarf
Arbeitstäglich 125,56 € 15,92 € 101,41€ 8,23 €

Monatlich 2.636,66 € 334,22€ 2.129,71€ 172,73€
Kalendertäslich 86,68 € 10,99 € 70,01€ 5,68 €

Gesamt-
verqütunq

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

lnvestitions-
betraq

allgemeiner Hilfebedarf
Arbeitstäslich 71,32€, 16,07 € 47,02€ 8,23 €
Monatlich '1.497,70 € 337,42€ 987,55 € 172,73€,

Kalendertäqlich 49,24€ 1f ,09 € 32,47 € 5,68 €

erhöhter Hilfebedarf
Arbeitstäglich 98,39 € 16,07 € 74,09 C 8,23 €



Monatlich

Kalendertäqlich 67,93 € 1{,09 € 51,16 € 5,68 €

außergewöhnlicher
Hilfebedarf
Arbeitstäqlich 125,45€ 16,07 € 101,15 € 9,23 €

Monatlich 2.634,53 € 337,42€ 2.124,38€ 172,73€

Kalendertäglich 86,6{ € 11,09 € 69,84 € 5,68 €
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2 12€ 337 € 1.555,97 € I 73€

(Rundungsdifferenzen sind möglich)

Die o.g. Vergütungssätze berücksichtigen alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung

notwendigen 
-Personal-, 

Sach- und lnvestitionskosten. Näheres zur Ermittlung der
oben genannten Pauschalen ist dem als Anlage 3 beigefügten Kostenträgerblatt zu

entnehmen.

5.2 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der
übernahme der Vergütung des zuständigen Eingliederungshilfeträgers im Einzelfall

vorliegt.

5.3. Volle eesöhaftigungsmonate werden mit dem oben ausgewiesenen Monatsentgelt

abgerechnet. Besteht das Beschäftigungsverhältnis nur für einen Teil des Monats (bei

Auinahme und/oder Beendigung), erfolgt die Abrechnung nach den auf den Monatsteil

entfallenden Kalendertagen mit dem o. g. arbeits- bzw. kalendertäglichen Tagessatz.

5.4 Bei Arbeitsunfähigkeit des im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen

infolge von Krankheit kann die o.g. Vergütung weiter abgerechnet werden, solange

Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach S 3 des

Entgeltfortzahlungsgesetzes besteht (grundsätzlich bis zu sechs Wochen mit

bedingter Verlängerung um höchstens weitere sechs Wochen bei erneuter

Arbe its u nfäh ig ke it infolg e dersel ben Kran kheit).

Bei unentschuldigtem Fehlen ist die Vergütung für bis zu zwei zusammenhängende
Wochen weiterhin abrechenbar.

5.5 Für WfbM-Beschäftigte, deren regelmäßige vertragliche Arbeitszeit 26 Stunden

oder weniger beträgt, wird eine Teilzeitverqütunq vereinbart. Sie ergibt sich aus der

um 18% reduzierten Maßnahmepauschale aus Ziffer 3.1, die anderen

Verg ütu n gsbestandtei le b leiben u nverände rt.

S.6.1 Die Gesamtvergütung für eine Teilzeitbeschäftigung (regelmäßige

vertragliche Arbeitszeit 26 Stunden oder weniger) beträgt ab 1.5.2026'3'1.12.2026:

Gesamt-
verqütung

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

lnvestitions-
betraq

allgemeiner Hilfebedarf
Arbeitstäqlich 62,82€ 15,92 € 38,67 € 8,23 €

Monatlich 1.3{ 9,16 € 334,22€ 812,21€ 172,73€,

Kalendertäqlich 43,37 € 10,99 € 26,70€ 5,68 €

erhöhter Hilfebedarf
Arböitstäslich 85,06 € 15,92 € 60,91 € 8,23 €



Monatlich
Kalendertäqlich 58,73 € 10,99 € 42,06€ 5,68 €

außergewöhnlicher
Hilfebedarf
Arbeitstäglich 107,30 € 15,92€ 83,15 € 9,23 €
Monatlich 2.253,31€ 334,22C 1.746,36€ 172,73€
Kalendertäqlich 74,09€ f 0,99 € 57,41€ 5,68 €
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1.786 € € 1 € 172 73€

(Rundungsdifferenzen sind möglich)

5.6.2 Die Gesamtuergütung für eine Teilzeitbeschäftigung (regelmäßige
vertragliche Arbeitszeit 26 stunden oder weniger) beträgt ab t.1.2021:

(Rundungsdifferenzen sind möglich)

6. Vereinbarungszeitraum :

6.1 Diese Vereinbarung gilt für die Zeit ab dem 01 . Mai 2026 bis zum 91.O3.ZOZ7 .

6.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung
bedarf es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter 6.1 bestimmten
Mindestlaufzeit und einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Wochen für.die
Entgeltvereinbarung bzw. von mindestens drei Monaten für die übrigen Bestandteile
des Vertrages.

7. Prüfungsvereinbarung :

Im Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der
Leistung nach $ 128 SGB lX sind die in $ 24 Abs. 3 BremLRV SGB IX geforderten
Berichtsunterlagen (Betreuungstage, Personaleinsatz, angewandte I nstrumente und
Maßnahmen der Qualitätssicherung) bis 2um31.03. des Folgejahres beider Senatorin
fürArbeit, Soziales, Jugend und lntegration einzureichen. Vgl. Ziffer 7 der Anlage 2
zur Vereinbarung. Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der
Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der
Leistungserbringer dem überörtlichen Eingliederungshilfeträger auf Anforderungen

Gesamt-
vergütunq

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Investitions-
betraq

allgemeiner H ilfebedarf
Arbeitstäglich 62,85 € 16,07 € 38,55 € 8,23 €
Monatlich 1.319,94 € 337,42€ 809,79 € 172,73€
Kalendertäglich 43,40€. 11,09 € 26,63 € 5,68 €

erhöhter Hilfebedarf
Arbeitstäqlich 85,05 € 16,07 € 60,75 € 8,23 €
Monatlich 1.786,04€ 337,42€ 1.275,85 € 172,73e
Kalendertäglich 58,72€ 11,09 € 41,95 € 5,68 €

außergewöhnlicher
Hilfebedarf
Arbeitstaslich 107,24C 16,07 € 82,94€ 8,23€
Monatlich 2.252,14€ 337,42€ 1.741,99€ 172,73€
Kalendertäglich 74,04€ 11,09 € 57,27 € 5,68 €
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weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete

eiUtungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage entsprechende Auskünfte.

8. Sonstiges
8.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des

Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

8.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften

des BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von

einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von

Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

Bremen, im Mai 2026,

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und
lntegration
lm Auftrag

Leistungserbringer

Anlagen:
Betriebsstätten Übersicht (Anlage 1 )

Leistungsbeschreibung nebst Übersicht (Anlagen 2, 2a)

Kostenträgerblätter (Anlage 3)
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Anlage 1 zur Vereinbarung nach S 125 SGB lX

Regionalcenter Anschrift

Martinshof DiWiStraße Diedrich-Wilkens-Str. 49-53, 28309 Bremen

Martinshof Schiffbauerweg Ludwig-Plate-Str. 7, 28237 Bremen

Martinshof Buntentor Buntentorsteinweg 94, 28201 Bremen

Ma rti n s hof Weste rdeich Woltmershauser Str. 257, 28197 Bremen

Martinshof Georg Gries Georg-Gries-Str. 1, 28329 Bremen

Martinshof Martinsheide Martinsheide 8, 287 57 Bremen

KwerWege Wilhelm-Kaisen-Brücke 4, 281 99 Bremen

I ',., . .r;:'.". ';il..il
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Anlage 2zur Vereinbarung nach S 125 SGB lX - Leistu'ngsbeschreibung

Teilhabe am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das
Arbeitsleben für geistig, körperlich, seelisch und/oder
mehrfach behinderte Enrvachsene im Arbeitsbereich einer
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).

SS ee i. V. mit S 58 SGB lX
s 21e sGB lx
We rkstättenverord n u nq 0/WO)

1. Kurzbeschreibung
des Leistungstyps
und rechtliche
Grundlagen

2. Personenkreis

2.1 Definition Zielgruppe der WfbM sind enrvachsene Menschen (ab 18

Jahren) mit wesentlichen geistigen, körperlichen,
seelischen und/oder mehrfachen Behinderungen nach

S 99 SGB lX, die wegen der Art und/oder Schwere der
Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wiede.r auf
dem al lgemeinen Arbeitsmarkt beschäft igt werden
können (S 219 Abs. 1 SGB lX). ln derWfbM werden
insbesondere gefördert und betreut: 

i

1. Behinderte Menschen (ab 18 Jahren), die nicht auf
dem a I lgemeinen Arbeitsma rkt e in gesetzt we rden
können, aber in der Lage sind, eine Beschäftigungszeit
von dauerhaft mindestens 3 Stunden täglich (in
Anlehnung an die Werkstättenempfehlung der BAGüS) in

der WfbM zu erbringen und die Zielsetzung der in der
Werkstatt zu erbringenden Leistungen nach SS 56 ff.
SGB lX auch tatsächlich erreichbar sind.

2. Wenn ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung erbracht werden kann. Dies ist der Fall,
wenn der/die Beschäftigte in der Lage ist, unter Nutzung
geeigneter Hilfsmittel einen geringen eigenständigen
Anteil an den Produktionen.und Dienstleistungen der
WfbM zu erbringen. Das Produkt oder die Dienstleistung
als Ganzes müssen von einem Kunden der WfbM oder
im internen Wirtschaftsbereich benötigt werden und somit
wirtschaftlich verwertbar sein.

3. Ein Aufiuand für Pflege und Versorgung ist kein
Ausschlussgrund, sofern die Kriterien Nr. 1 und 2 erfüllt
sind.

4. Eine Selbst- oder Fremdgefährdung ist bei Erfüllung
der Kriterien zu I und 2 nur dann ein Ausschlussgrund,

:i,,1rl1].,lli:::, r;iilij "'i1r{ri-r,1,::,rrt.i:ii;ll,ii1l iii,l; lii\lir-';i i I...r. t'- ,r i

i-ill:..i|lt;:ll:1,. ttitl j{.i: ,.tr r\i Jill:.jl;i::rlt{il';.?:lJi :,t,,at{ii: . ':{.r}'{i!:l^li,i1.a:.11:

lfr'.'1r11';r11:l:;liii ',,11 'i,r,,-,r, i-l')lx:iir:irr lyilr.;r;1:.,::'rl: ". "t;t{il';11r;l'
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2.2 Differenzie.rung

wenn sie eine beständige ernstliche Gefahr für
Gesundheit und Leben des behinderten Menschen selbst
oder für andere behinderte oder nicht behinderte
Mitarbeiter der Werkstatt darstellt und dies auch bei
größtmöglichem Betreuungs- und
Beaufsichtigungsaufiuand im Rahmen des vereinbarten
Betreuungsschlüssels nicht auf erträgliche Formen
reduziert werden kann.

Zum o.g. Personenkreis gem. Ziffer 2.1 . zählen nicht

- lernbehinderteMenschen,
- erwerbsfähige schwerbehinderte Menschen,
- enryerbsfähige behinderte Menschen, für die

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach g 16
SGB ll oder nach SGB lll i.V. mit SS 49 ff SGB lX
erbracht werden.,

- der Personenkreis nach S 67 SGB Xll,
- Bezieher von Renten wegen teilweiser

Eruverbsminderung nach g 43 SGB Vl,
- Bezieher einer sogenannten Arbeitsmarktrente
- Behinderte Menschen, die zumZeitpunkt des

Aufnahmebegehrens das 60. Lebensjahr vollendet
haben,

- Personen, die Altersrente beziehen.

lnnerhalb des Personenkreises nachZiffer 2.1 werden
d rei Bedarfsgruppen unterschieden :

Bei dem Personenkreis mit allgemeinem Hilfebedarf
handelt es sich um wesentlich behinderte enrvachsene
Menschen mit einer geistigen, seelischen oder
mehrfachen Behinderung, die bei der Teilhabe am
Arbeitsleben zur Aufrechterhaltung und Förderung der
beruflichen Fertigkeiten, zur Entwicklung der
Persönlichkeit sowie der soziaien Kompetenzen einer
regelmäßigen Anleitung und Hilfe während der
Beschäftigungszeit durch das vorhandene Fachpersonal
bedürfen. Dieser Rahmen reicht zur Erhaltung der
Werkstattfähigkeit aus. Es liegt ein Mindestmaß an
wirtschaftlich verwertbarer Arbeit vor und es besteht
keine erhebliche Eigen- und/oder Fremdgefährdung.

Bei dem Personenkreis mit erhöhtem Hilfebedarf
handelt es sich um wesentlich behinderte erwachsene
h/enschen mit komplexen, multiplen
Behinderungsformen, die einer intensiveren Anleitung
und Unterstützung durch das vorhandene Fachpersonal
bedürfen als die Menschen mit allgemeinem Hilfebedarf,
um die Kriterien der Werkstattfäh keit nach 219 Abs. 2
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SGB lX (Mindestmaß an wirtschaftlicher venryertbarer
Arbeit, keine erhebliche Selbst- und Fremdgefährdung,
kein außerordentlicher Aufiruand an Pflege und

Betreuung) zu erfüllen.

Bei dem Personenkreis mit außergewöhnlichem
Hilfebedarf handelt es sich um wesentlich behinderte
enruachsene Menschen mit komplexen, multiplen
Behinderungsformen, die einen deutlich höheren
Betreuungs- und Pflegeaufiruand aufiryeisen als die
beiden anderen Hilfebedarfsgruppen, um die Kriterien
der Werkstattfähigkeit nach S 219 Abs. 2 SGB lX
(M i ndestmaß an wi rtschaftlicher venryertbarer Arbe it,

keine erhebliche Selbst- und Fremdgefährdung, kein

außerordentlicher Auf,ruand an Pflege und Betreuung) zu

erfüllen. Diese Menschen sind über die geistige und/oder
seelische Behinderung hinaus z.B. durch körperliche
u nd/oder Sin nesbeh inderungen, hohe Anfallsbereitschaft ,

prientieru ngslosigkeit u.a. eingeschränkt.
Herausfordernde$ Verhalten wie Sach-, Selbst- und/oder
Fremdaggression, Einschränkungen in der
Kommunikation sowie hoher Unterstützungsbedarf in

wesentlichen Lebensbereichen erfordern eine besonders
intensive pflegerische, sozial- und arbeitspädagogische
Unterstützung.

Die Feststellung des erhöhten und des
a u ßergewöh n lichen H i lfebed arfs erfolgt m ittels
geeig neter sta nd a rd isie rter Verfa h re n, trägerspezifischer
Erhebungsinstrumente sowie unter Berücksichtigung
geeigneter Befunde und Gutachten.

3. Zielsetzung Der Einrichtungsträger verfügt über ein möglichst breites
Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen um Art
und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen
Leistu n gsfä h ig keit, Entwicklu n gsmög I ich keiten sowie
Eignung und Neigung der Beschäftigten soweit wie
möglich Rechnung zu tragen. Er muss wirtschaftliche
Arbeitsergebnissg anstreben, um an die im
Arbeitsbereich bbschäftigten behinderten Menschen ein
ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt zahlen zu

können.

Personen mit allgemeinem Hilfebedarf: Erlangung und
Erhalt eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben in einer
WfbM, wenn möglich weiterführende berufliche
Rehabilitationsmaßnahrnen und Vermittlung auf den

allgemeinen Arbeitsmarkt oder Einsatz in einem
I nteg ratio nsp rojekt m it Ei n bezieh u n g arbeitsbeg leitender
persönlichkeitsfördernder Maßnahmen.
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Personen mit erhöhtem und außergewöhnlichem
Hilfebedarf: Angebot eines breiten und flexiblen Arbeits-
und Beschäftigungsangebotes mit Einbeziehung
a rbe its be g le ite n de r pe rsö n I ich ke itsfö rde rnd e r
Maßnahmen. Eignung, Leistung und Neigung des
wesentlich behinderten Menschen wird dabei soweit wie
möglich Rechnung getragen. Auch bei der Gestaltung
der Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe sind soweit wie
möglich die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppe
zu berücksichtigen. Als wichtigste Ziele gelten die auf die
Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittene, ganzheitliche
Förderung der Arbeitsfähigkeit und der individuellen
Handlungskompetenzen anhand von Arbeiten aus dem
An gebotsspektru m der We rkstatt u nd beg leitende
Maßnahmen zu r Persönlich keitsförderung.

4. Leistungsangebot

4.l Zeitlicher Umfang

4.2 lnhalt der Leistung

Die Leistungen werden für die Dauer dei täglichen
Besch äft i g u n g sze it d e r We rks tatl (252 Arbe itsta ge)
erbracht. Kürzere Beschäftigungs- und Betreuungszeiten
sind nach S 6 \ ruO zu ermöglichen.

Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt für
wesentlich behinderte enrvachsene Menschen mit einem
allgemeinen Hilfebedarf in einem arbeitnehmerähnlichen
Rechtsverhältnis durch angemessene Beschäftigung.
Hierzu zählen:
o Teilhabe an der Arbeitswelt
o Berufliche Bildung
o Förderung des Übergangs auf den allgemeinen

Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen
(Einrichtung von Übergangsgruppen mit besonderen
Förderangeboten, Entwicklu ng ind ividueller
Förderpläne, besondere Trainingsmaßnahmen,
Betriebspraktika),

o Persönlichkeitsentwicklung
. Erhaltung bzw. Wiederherstellung der

Leistungsfähigkeit
o Erzielung einesArbeitsentgeltes
. Soziale lntegration
. Vorbereitung auf den Ruhestand

(Ruhestandskonzept)

Die Beschäftigung kann erfolgen in/auf
. einer Betriebsstätte der Werkstatt
. ausgelagerten Arbeitsgruppen
o Außenarbeitsplätzen
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4.3Unterkunft und
Verpflegung

4.4 Ende der Leistung

4.5 Vernetzung

4.6 Ubergang

Der Einrichtungsträger bietet qualifizierte pädagogische,
soziale und psychologische Beratung und Unterstützung
nach dem individuellen Bedarf an. Er erbringt
pflegerische und therapeutische Leistungen
entsprechend des individuellen Bedarfs und unter
Beachtung.des Nachrangigkeitsprinzips der 

i

Eingliederungshilfe.

Zu rverfü g u n gstell u n g der betriebsnotwend igen Gebäude,
Räumlichkeiten und Grundstücke. Bewirtschaftung und

lnstandhaltung der Gebäude und Räume. Die bauliche
Gestaltung un-d Ausstattung soll der Aufgabenstellung
der Werkstatt nach dem SGB lX Rechnung tragen. Die
Vorsch riften des Beschäftig u n gssch utzgese2es,
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sowie zur
Vermeidung baulicher und technischer Hindernisse sind
zu beachten.

Sächliche und personelle Ausstattung sowie die
betriebsnotwendigen Anlagen, die zur Ermöglichung der
gemeinschaft I ichen M ittagsverpfleg u n g e rfoiderlich sind.

Die Beschäftigung in der WfbM endet spätestens mit
dem Bezug von Altersrente oder mit dem Erreichen der
rente nve rsicheru n g srechtl iche n Rege laltersg re nze. Es

entfällt somit die Zielsetzung der Erlangung und des
Erhalts eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben in einer
WfbM.

- Beteiligung am
G e sa mt/Te i I h a b e p I a n ve rfa h re n / F a I I ko nfe re n ze n'

- Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste
- Vernetztes Arbeiten.
- Kooperationen

Der Einrichtungsträger stellt in der Übergangsphase
geeigneter Personen (im Rechtsverhältnis der WfbM) auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt die notwendige
arbeitsbegleitende Betreuung sicher. Er wirkt darauf hin,

dass unter Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit
und Zusammenarbeit mit dem lntegrationsamt sowie der
lntegrationsfachdienste bei Übergängen und zur
Sicherung der Nachhaltigkeit des Arbeitsverhältnisses
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die entsprechenden
Leistungen und arbeitsbegleitenden Hilfen anderer
Leistungserbring er erbracht werden
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5. Personelle
Ausstattung

Die personelle Ausstattung der Werkstatt Bremen ergibt
sich aus der Anlage zur Leistungsbeschreibung 2a)
,, Personalan haltswerte"

6. Räumliche und
sächliche
Ausstattung/
Betriebsnotwendige
Anlagen

Ausstattung der Werkstatt- und Nutzräume,
Gemeinschaftsräume, der sanitären Anlagen und Küche
entsprechend der Vorgaben des Bundesministeriums für
Arbeit u nd Sozialord n u n g m it werkstattspezifischem
lnventar, Maschinen und Geräten im angemessenen
Umfang zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einer
WfbM je nach konzeptioneller Ausrichtung und
Arbeitsschwerpunkt.
Büros und Besprechungs- sowie Gruppenräume mit
angemessenen und zeitgemäßen Kommunikationsmitteln
und Datenverarbeitungsmöglichkeiten. lnstandhaltung
der betriebsnotwend igen Anlagen.

7. Qualitäts-
entwicklung/
-Prüfung

Der Bericht erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen
rahmenvertraglichen Regelungen nach dem BremLRV
SGB lX. Die für die WfbM relevanten Angaben zur
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität werden in einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen den WfbM und
dem zuständigen Fachreferat - Referat 30 -
Behindertenpolitik bei der Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration erarbeitet und bilden dann die
Grundlage.

8. Vergütung

I

Die Leistungen in der Werkstatt für behinderte Menschen
werden vergütet durch

a) eine Maßnahmepauschale zur Abdeckung der
Betreu ungsleistungen,

b) eine Grundpauschale zur Abdeckung der
Leistungen für Verpflegung sowie der Leistungen
für die Geschäftsführung, Leitung, Organisation
und Verwaltung sowie anteiliger Sachkosten,

c) einen lnvestitionsbetrag zur Abdeckung der
Kosten, die der Nutzung derAnlagen und
Ausstattungen der Nutzungsräume zuzurechnen
sind.
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An lage 2a) : Personalan haltswerte

Die personelle Ausstattung kann sowohi durch Eigenpersonal, Drittpersonal als auch

Ouritr Leistung Dritter unler Berücksichtigung der Fachlichkeit und Wahrung der

Wirtschaftlichkeit gewäh rleistet werden.
Des Weiteren besteht Einvernehmen darüber, dass die Werkstatt die
personalschlüssel zwischen den einzelnen Mitarbeitergruppen entsprechend des

betrieblichen Bedarfs anpassen kann.

Es werden e Gru n für die Personalanhaltswerte ldet:

Grundlage der Ermittlung der Personalanhaltswerte stellt der Stellenplan e

SchlüsselAnmerkungenMitarbeiterqruppenGruppe
1 37 1Geschäftsfü hrung, Sekretariat,

Venrrraltungskräfte,
Sachbearbeitungskräfte,
Fachkraft Arbeitssicherheit,
Betriebsarzt, I nnenrevision,
Controlling,
Qualitätsmanagement,
M itbestim mungsg rem ien,
Auszubildende

Betriebsleitung /
Verwaltung

1 :72,9Werkstattleitung,
Betriebsstätten leitu ng, Marketing,
Produktionsleitung,
Arbeitsvorbereitung

Werkstattleitung,
techn. Leitung,
AV

1 :86,4Hausmeister, Hausverwaltu ng,

Haushandwerker,
Reinigungskräfte (inkl.
Hauswirtschaftsg ruppen WfbM),
Kraftfahrer, Küche /
Essenausgabe, organ isatorischer
Hilfsdienst (FSJ, Praktikanten) '

Wirtschafts-
personal

Normaler
Hilfebedarf
1 :12

Erhöhter
Hilfebedarf
1:6

Außergewöhnlicher
Hilfebedarf
1:4

Für den
erhöhten und
den außer-
gewöhnlichen
Hilfebedarf kann
anstatt FAB
auch anderes
geeignetes
Betreuungs-
personal
eingesetzt
werden.

Fachkräfte zur
Arbeits- und
Berufsförderung

1 :120Sozialpädagogen, SozialarbeiterSozialdienst
1 :52,26Reha Koordination, Pädagogen,

Psychologen, zentrale
Zugangssteueru n g, Pflegekräfte,
Ergotherapeuten,
Krankengymnastik,
Werkstatthilfen inteqrativ

Begleitdienst
zentral und
dezentral

Verhandlu ngsergebnisses dar

ntsprechend des




